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1 Aufgabenstellung 

Zur Aufstellung des Bebauungsplans „Neuenfelde 17“ in Hamburg, bei dem ein 
Allgemeines Wohngebiet (WA) entwickelt werden soll, wurden im März 2010, April 
2011, Mai 2013 und Dezember 2017 von der LÄRMKONTOR GmbH schalltechni-
sche Untersuchungen1, 2 ,3, 4 durchgeführt. 

Ziel der Untersuchungen war die Ermittlung der Geräuschauswirkungen durch die 
Schallquellen Straßenverkehr, Fluglärm sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen 
auf das Plangebiet. Bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen handelt es sich 
um Obstanbauflächen, auf denen es zu Sprüheinsätzen zwecks Forstschutz-
beregnung kommt.  

Grundlage der Aktualisierung der schalltechnischen Untersuchung aus 2017 wa-
ren ein weiterentwickelter Funktionsplan (Stand 07.08.2017) sowie eine vertragli-
che Regelung zum Einsatz von Maschinen mit einem maximalen Schallleistungs-
pegel von 108 dB(A) sowie die veränderten Obstsprühflächen.  

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die ergänzend zu betrachtenden 
Lärmquellen aufgrund der öffentlichen Auslegung zum B-Plan Neuenfelde 17. 
Somit sind zusätzlich die folgenden Schallquellen hinsichtlich Gewerbe mit aufzu-
nehmen: 

1. Windkraftanlagen Nincoper Straße 119 

2. Frostschutzberegnung: zusätzlicher Beregnungsmotor in 50 m Entfernung zum 
Plangebiet 

3. Kfz-Werkstatt am Nincoper Deich: Aussagen des Betreibers zu Betriebsvorgän-
gen 

Der Funktionsplan vom 28.01.2019 hat sich nur unwesentlich gegenüber dem 
Funktionsplan mit Stand vom 07.08.2017 geändert. Aufgrund der vorgelegten Ver-
kehrsprognose 2030 zum Neubau der BAB A26 /1/ wurde die Untersuchung zum 
Straßenverkehrslärm ebenfalls aktualisiert. 

Konfliktbereiche werden aufgezeigt und soweit möglich Hinweise zu Maßnahmen 
zum Schallschutz erarbeitet. 

 
1  Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 17 in Hamburg-Neuenfelde, 

LÄRMKONTOR GmbH, LK 2009.215 vom 10.03.2010 

2  Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Neuenfelde 17“, 
LÄRMKONTOR GmbH, LK 2010.194 vom 14.04.2011 

3  Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Neuenfelde 17“, 
LÄRMKONTOR GmbH, LK 2011.255 vom 15.05.2013 

4  Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Neuenfelde 17“ - Aktualisierung -, 
LÄRMKONTOR GmbH, LK 2017.170 vom 14.12.2017 
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- in Kern-, Dorf- und Mischgebieten, in reinen und allgemeinen Wohngebieten bzw. Klein-
siedlungsgebieten sowie in Kurgebieten und für Krankenhäuser und Pflegeanstalten am 
Tag um nicht mehr als 20 dB und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB 

... überschritten werden. 

 Seltene Ereignisse 
Bei seltenen Ereignissen (an nicht mehr als zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres 
und in diesem Rahmen auch an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden) soll 
erreicht werden, dass die Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB 
überschreiten. In keinem Fall dürfen seltene Ereignis jedoch die nachfolgenden Werte über-
schreiten: 

- tags (außerhalb der Ruhezeiten)  70 dB(A) 
- tags (innerhalb der Ruhezeiten)  65 dB(A) 
- nachts   55 dB(A) 

4 Berechnungsgrundlagen 

Der Untersuchungsraum und die für die schalltechnischen Berechnungen maß-
gebliche Nachbarschaft wurden in einem 3-dimensionalen Geländemodell digital 
erfasst. Hierbei wurden sowohl die vorhandenen und die geplanten Baukörper, die 
abschirmend oder reflektierend wirken, als auch die relevanten Schallquellen in 
Lage und Höhe aufgenommen. 

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm IMMI, Version 2019 vom 
05.02.2020 der Firma Wölfel Engineering GmbH & Co. KG durchgeführt. 

Die relevanten Straßen wurden gemäß den maßgeblichen Regelwerken im schall-
technischen Modell berücksichtigt. Für den Straßenverkehr sind dies die Anforde-
rungen gemäß den „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 1990 - 
RLS-90“ /7/. 

Die Berechnungen der Beurteilungspegel resultierend aus Gewerbelärm erfolgen 
nach der TA Lärm /6/ in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des 
Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ /8/. 

Die Ermittlung der schalltechnischen Auswirkung des Flughafens „Sonderflugplatz 
Hamburg-Finkenwerder der Airbus Deutschland GmbH“ mit angeschlossenem 
Luftwerft-Betrieb in Hamburg-Finkenwerder  auf das Plangebiet erfolgt anhand 
eines vorliegenden Gutachtens gemäß Fluglärmschutzgesetz /14/ für den Leq(3) der 
verkehrsreichsten 6-Tage. 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Neuenfelde 17“  
in Hamburg 
 

LÄRMKONTOR GmbH LK 2020.118.2  Seite 9 von 27 

5 Eingangsdaten 

5.1 Verkehr 

Zur Bestimmung der zukünftigen Verkehrslärmbelastung wurden folgende Daten-
grundlagen verwendet: 

 Verkehrsprognose 2030 zum Neubau der BAB A26 der PTV Transport 
Consult GmbH mit Stand Mai 2016: Prognose Nullfall 2030 und Prognose 
Planfall 1 2030 für die Nincoper Straße, Nincoper Deich und die BAB A26, 
DTV in Kfz und Schwerverkehrsanteile 

 Prognose Verkehrsaufkommen im Plangebiet der ARGUS Stadt- und Ver-
kehrsplanung vom 17.05.2017 

Anhand von Testberechnungen an exemplarischen Immissionspunkten wurde der 
Prognose Planfall 1 als der für das Pangebiet lautere Planfall im Vergleich zum 
Prognose Nullfall 2030 ermittelt. Somit wurde in Folgenden der Planfall 1 in der 
vorliegenden Untersuchung berücksichtigt (siehe Tabelle 4). Die Schwerverkehrs-
anteile wurden für die Ermittlung der Lkw-Anteile > 2,8 t gemäß den RLS-90 /7/ mit 
dem für Hamburg gültigen Faktor von 1,2 umgerechnet 

Der Verlauf sowie die Lärmschutzeinrichtungen und das Verkehrsaufkommen 
wurden aus der Verkehrsprognose 2030 der Niedersächsischen Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Stade übernommen. 

Für die Anliegerstraße „Nincoper Ort“ nördlich des Plangebiets liegen keine Daten 
vor, deshalb wird ein DTV nach Erfahrungswerten bestimmt (vgl. Tabelle 4). 
Standorte von Lichtsignalanlagen gemäß RLS-90 /7/ befinden sich in mehr als 
100 m Entfernung zum nächstgelegenen Plangebäude uns müssen somit nicht 
berücksichtigt werden. 

Die Lage der Straßen ist der Anlage 1 zu entnehmen. 
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5.2.1 Obstanbauflächen mit Frostschutzberegnung 

Südlich und östlich angrenzend an das Plangebiet befinden sich Obstanbauflä-
chen. Nach Angaben der Obstbauversuchsanstalt sowie der betreffenden Land-
wirte sind als Hauptlärmquellen Sprüheinsätze sowie die Frostschutzberegnung zu 
nennen. Da sich die für die Frostschutzberegnung als maßgebliche Lärmquelle 
geltende Pumpe auf der betreffenden Obstanbaufläche in ca. 1,5 km Entfernung 
zum Plangebiet befindet, wurde die Forstschutzberegnung als akustisch unterge-
ordnet gegenüber den Sprüheinsätzen gewertet. Ein weiterer Beregnungsmotor 
zur nächtlichen Frostschutzberegnung befindet sich in ca. 500 m Entfernung öst-
lich des Plangebietes. Es wurde aus Erfahrungswerten ein Schallleistungspegel 
von 102 dB(A) für eine Kreiselpumpe (Quelle: GE-DAT 2005, Geräuschemissi-
onsdaten für Baugeräte) angesetzt. 

Die als jeweils maßgebliche Lärmquelle herangezogenen Sprüheinsätze können 
erfahrungsgemäß innerhalb des Tagzeitraums 15 bis 20 mal pro Jahr bzw. inner-
halb des Nachtzeitraums etwa zehn mal pro Jahr stattfinden. Sie erfolgen mit Mo-
torsprühgeräten und Schmalspur-Ackerschleppern. Für die Flächen wird ein 
Schallleistungspegel von 108 dB(A) gemäß den Voruntersuchungen angesetzt. 
Diese Schallleistungspegel der Sprühgeräte beinhalten die Geräuschemissionen, 
die von den dazugehörigen Schmalspur-Ackerschleppern ausgehen.  

Für die lauteste Nachtstunde wurde unterstellt, dass die Obstbauern unter Be-
rücksichtigung einer Arbeitsgeschwindigkeit der Ackerschlepper von 6 bis 
7,5 km/h die in Tabelle 5 aufgeführten Obstanbauflächen besprühen. Dies ent-
spricht in etwa 4 ha/h. Hierbei wird unterstellt, dass eine volle Stunde lang ohne 
nennenswerte Pausen (wie z.B. Auffüllen des Sprühgerätes etc.) durchgearbeitet 
wird. Dieser Annahme liegt zu Grunde, dass nächtliche Einsätze nur in Ausnah-
mefällen, zum Schutz der Bienen während der Vorblüte- und Blütezeit sowie zur 
Vollendung eines witterungsbedingt spät begonnenen Tageswerkes erfolgen. 
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Abbildung 1:  Beurteilungspegel aus Kfz-Werkstatt 

5.2.3 Windkraftanlagen Nincoper Straße 119 

An der Nincoper Straße 119 befinden sich zwei Windkraftanlagen vom Typ Nordex 
N27/150. Der Abstand beträgt nach Angaben des Bezirksamtes Harburg, Fachamt 
Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt, Technischer Umweltschutz VS311 ca. 
810 m bzw. 980 m zum geplanten Baugebiet „Neuenfelde 17“.  

Die Anlagen haben eine Nabenhöhe von 41,5 m, einen Rotordurchmesser von 
27 m und eine Gesamthöhe von 55 m. Der Schallleistungspegel beträgt laut Ge-
nehmigung 99,6 dB(A).  
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6 Berechnungsergebnisse und Bewertung 

Die Berechnungsergebnisse werden sowohl als Schallimmissions- als auch Fas-
sadenpegelplan dargestellt. 

6.1 Verkehr 

Die Berechnungsergebnisse zu den Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet 
wurden getrennt für die Beurteilungszeiträume Tag (6-22 Uhr) und Nacht (22-
6 Uhr) durchgeführt und als Schallimmissionspläne für eine Immissionshöhe von 
4 m erstellt (siehe Anlage 3a und 3b). In Anlage 3c sind anhand ausgewählter 
Immissionsorte an den Plangebäuden die Beurteilungspegel aus Verkehrslärm 
dargestellt. 

Die Darstellung ist farblich so skaliert, dass auf...  

 ... den hellgrünen bzw. dunkelgrünen Flächen der Grenzwert der 
16. BImSchV /3/ für Wohnnutzungen, 

 ... den hellgelben bzw. gelben Flächen der Grenzwert der 16. BImSchV für 
Misch- und Kerngebietsnutzungen, 

 ... den roten Flächen der Grenzwert der 16. BImSchV für gewerbliche Nut-
zungen mit empfindlichen Nutzungen wie z.B. Betriebswohnungen  

eingehalten wird und auf 

 ... den in violett dargestellten Flächen der allgemein als Abwägungsgrenze 
herangezogene Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) 
nachts für Wohnungsausweisungen überschritten wird. 

Die Grenzwerte der 16. BImSchV /3/ im Allgemeinen Wohngebiet von 59 dB(A) 
tags und 49 dB(A) nachts werden innerhalb des Plangebietes größtenteils einge-
halten. Auf der Gesamtlänge der Westseite des Plangebietes zum Nincoper Deich 
hingegen kommt es innerhalb eines Korridors von ca. 45 m zu Überschreitungen 
der Grenzwerte im Tag- und Nachtzeitraum. Im Nachtzeitraums kommt es zudem 
auch nach Norden zur Straße Nincoper Ort in einem Korridor von ca. 10 m und im 
Süden in einem Korridor von ca. 30 m an den jeweils zur Plangebietsgrenze aus-
gerichteten Fassaden teilweise zu Überschreitungen des nächtlichen Grenzwertes 
der 16. BImSchV. 

Beurteilungspegel über 65 dB(A) für Freibereiche werden innerhalb eines Ab-
stands von ca. 15 m senkrecht zur Straßenmitte des Nincoper Deichs erreicht. 
Diese werden an den Plangrundstücken und Fassaden nur vereinzelt erreicht bzw. 
überschritten. 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Neuenfelde 17“  
in Hamburg 
 

LÄRMKONTOR GmbH LK 2020.118.2  Seite 19 von 27 

An den Plangebäuden wird der Grenzwert der 16. BImSchV für Allgemeine Wohn-
gebiete von 59 dB(A) tags an den meisten Immissionsorten eingehalten. An den 
Westfassaden der zum Nincoper Deich geplanten Wohngebäude wird der Grenz-
wert der 16. BImSchV tags teilweise um 1 und in einem Fall bis zu 7 dB über-
schritten. Hier werden Beurteilungspegel bis zu 66 dB(A) am Tag erreicht. 

Auch der Grenzwert der 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete von 49 dB(A) 
nachts wird an den meisten Fassaden der Plangebäude eingehalten. An den 
Westfassaden der zum Nincoper Deich geplanten Wohngebäude wird der Grenz-
wert der 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete von 49 dB(A) nachts bei Beur-
teilungspegel zwischen 50 und 59 dB(A) teilweise deutlich überschritten. Jedoch 
liegen für alle Plan- und Bestandsgebäude lärmabgewandte Gebäudeseiten vor.  

Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und von 60 dB(A) 
nachts wird an den Plangebäuden nicht erreicht. Die Baugrenzen für die Plange-
bäude sind entsprechend vom Nincoper Deich abgerückt. 

6.2 Auswirkungen auf die Nachbarschaft 

Aus dem Plangebiet ist laut Verkehrsgutachten eine Mehrbelastung von 
331 Kfz/24h für den Nincoper Deich zu erwarten. Bei der vorliegenden Analyse-
Verkehrsbelastung auf dem Nincoper Deich vom 10.300 Kfz/24h bedeut dies eine 
Mehrbelastung von ca. 3%. Dies führt zu einer schalltechnisch nicht nachweisba-
ren Mehrbelastung von weniger als 0,1 dB. Somit sind bezüglich des Straßen-
lärms keine schalltechnischen Nachteile durch das Plangebiet für die Nachbar-
schaft zu erwarten. 

6.3 Gewerbe 

Die Berechnungsergebnisse zu den Einwirkungen durch Gewerbelärm im Plange-
biet wurden getrennt für die Beurteilungszeiträume Tag (6 - 22 Uhr) und Nacht  
(22 - 6 Uhr) durchgeführt und als Schallimmissionspläne für eine Immissionshöhe 
von 4 m mit der Planungsvariante 2019 erstellt (siehe Anlage 4a und 4b). In der 
Anlagen 4c sind anhand ausgewählter Immissionsorte an den Plangebäuden die 
Beurteilungspegel aus Gewerbelärm dargestellt und in Anlage 4d sind die Teilbe-
urteilungspegel der einzelnen Schallquellen für ein exemplarischen Immissionsort 
aufgeschlüsselt. 

Die Darstellung ist farblich so skaliert, dass auf...  

 ... den hellgrünen bzw. dunkelgrünen Flächen der Grenzwert der 
TA Lärm /6/ für Wohnnutzungen, 

 ... den gelben Flächen der Grenzwert der TA Lärm für Misch- und Kernge-
bietsnutzungen, 
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 ... den roten Flächen der Grenzwert der TA Lärm für gewerbliche Nutzun-
gen mit empfindlichen Nutzungen wie z.B. Betriebswohnungen  

eingehalten wird. 

Der Richtwert der TA Lärm /6/ für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags wird 
innerhalb des Plangebietes im Tagzeitraum fast an allen Gebäuden eingehalten 
(siehe grüne Einfärbungen im Schallimmissionsplan, Anlage 4a). Lediglich an den 
direkt an das Betriebsgrundstück der Kfz-Werkstatt grenzenden Grundstücken 
wird aufgrund der unterstellen maximal zulässigen Betriebstätigkeiten der Richt-
wert der TA Lärm /6/ für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags überschritten, 
der Richtwert der TA Lärm /6/ für Mischgebiete von 60 dB(A) tags jedoch einge-
halten (siehe gelbe Einfärbungen im Schallimmissionsplan, Anlage 4a). 

Im Nachtzeitraum kommt es fast im gesamten Plangebiet zu Überschreitungen 
des Richtwertes der TA Lärm /6/ für Allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) (siehe 
grüne Einfärbungen im Schallimmissionsplan, Anlage 4b). Größtenteils werden 
aufgrund der in der Nacht vereinzelt stattfindenden Sprühaktionen Beurteilungs-
pegel zwischen 40 und 50 dB(A) erreicht (siehe gelbe bis orange Einfärbungen im 
Schallimmissionsplan, Anlage 4b). Nur im Süden des Plangebietes werden Beur-
teilungspegel über 50 dB(A) bis zu 57 dB(A) nachts an den Plangebäuden prog-
nostiziert (siehe hellrote bis weinrote Einfärbungen im Schallimmissionsplan, An-
lage 4b). 

Der Fassadenpegelplan in Anlage 4c verdeutlicht die Beurteilungspegel an 
exemplarischen Gebäuden. Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm /6/ für Allgemeine Wohngebiete sind hierbei rot hervorgehoben. Zudem 
werden die Teilbeurteilungspegel der einzelnen Schallquellen an dem blau mar-
kierten, besonders betroffenen Immissionsort im Süden in Anlage 4d aufgezeigt. 

Die Hauptlärmquelle stellen tags und nachts die vereinzelt auftretenden Sprühak-
tionen dar.  

Die Windenergieanlagen sowie der Beregnungsmotor / die Pumpe zur Frost-
schutzberegnung haben aufgrund der Entfernung zum Plangebiet keinen relevan-
ten schalltechnischen Einfluss.  

Der Kfz-Betrieb hat ausschließlich einen relevanten schalltechnischen Einfluss auf 
die direkt angrenzenden Grundstücke bzw. Plangebäude und hier insbesondere 
im Tagzeitraum. Nachts sind aufgrund des Kfz-Betriebs nur am südöstlich angren-
zenden Plangrundstück Richtwertüberschreitungen zu erwarten. Die Richtwert-
überschreitungen werden jedoch hauptsächlich aufgrund der unterstellen maximal 
zulässigen Betriebstätigkeiten ausgelöst. 
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In Absprache mit den Fachbehörden sind die etwa zehn Mal pro Jahr in der Nacht 
stattfindenden Sprühaktionen als seltene Ereignisse zu betrachten und somit 
könnten die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /6/ für seltene Ereignisse von 
55 dB(A) nachts herangezogen werden. Weil in einem Obstanbaugebiet, die mit 
der Landwirtschaft verbundenen Geräusche als ortsüblich und in einem Mindest-
umfang unvermeidbar anzusehen sind, wurde für den Nachtzeitraum für seltene 
Ereignisse ein Immissionsrichtwert von 58 dB(A) als maximal vertretbar erachtet. 

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm /6/ für seltene Ereignisse von 55 dB(A) wird 
in der Nacht fast überall eingehalten. Nur an der Südfassade der südlichsten Ge-
bäude werden Beurteilungspegel bis zu 57 dB(A) nachts erreicht. Der maximal als 
vertretbar erachtete Immissionsrichtwert von 58 dB(A) wird somit auch hier einge-
halten. 

6.4 Fluglärm 

Die Beurteilung der schalltechnischen Auswirkung des Flughafens „Sonderflug-
platz Hamburg-Finkenwerder der Airbus Deutschland GmbH“ mit angeschlosse-
nem Luftwerft-Betrieb in Hamburg-Finkenwerder5 auf das Plangebiet erfolgt an-
hand eines vorliegenden Gutachtens. 

Für das Plangebiet werden die schalltechnischen Auswirkungen des Airbus-
Werksflugplatzes in Anlehnung an das Fluglärmschutzgesetz /14/ bzw. orientie-
rungsweise zur Einstufung der Erheblichkeit der Lärmbelastung auch in Anleh-
nung an die 16. BImSchV /3/ bewertet. Hierzu wird die durch das vorliegende Gut-
achten der BeSB /15/ ermittelte schalltechnische Belastung beurteilt. 

Zweck des Fluglärmschutzgesetzes /14/ ist es, in der Umgebung von Flugplätzen 
zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen 
Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm bauliche Nutzungsbe-
schränkungen und baulichen Schallschutz sicherzustellen. 

Aus der beigefügten Anlage 5 ist ersichtlich, dass im Plangebiet Beurteilungspegel 
bis zu 55 dB(A) tags durch den Airbus-Werksflugplatz erreicht werden. Nachts 
wird kein Flugbetrieb durchgeführt. Der niedrigste Schwellenwert für Lärmschutz-
bereiche des Fluglärmschutzgesetzes /14/ für den Tag (äquivalenter Dauerschall-
pegel Laeq = 60 dB(A)) wie auch der orientierungsweise zur Einstufung der Erheb-
lichkeit der Lärmbelastung herangezogene Grenzwert der 16. BImSchV /3/ für 
Wohngebiete wird deutlich unterschritten.  

Somit sind hinsichtlich Fluglärm keine Maßnahmen zum Schutz vor Lärm erforder-
lich. 

 
5  im Folgenden kurz als „Airbus-Werksflugplatz“ bezeichnet 
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7 Qualität der Prognose 

Die verwendeten Schallleistungspegel sind aus der aktuellen wissenschaftlichen 
Literatur entnommen. Die Topographie und die zu berücksichtigenden Obstsprüh-
flächen leiten sich aus den übersandten Vermessungsdaten und den Planungen, 
mit für Architekten ausreichender und für diese Untersuchung erforderlicher Ge-
nauigkeit ab. Die Ausbreitungsrechnung folgt der dem Stand der Technik entspre-
chenden DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ 
/8/ und birgt die dort genannte Genauigkeit. Dabei werden alle topographischen 
und baulichen Gegebenheiten, die nach ISO 9613-2 einen relevanten Einfluss auf 
die Schallausbreitung haben können, berücksichtigt. 

Aus den Eingangsdaten sowie aufgrund der angewendeten Berechnungsverfah-
ren erhält die Immissionsprognose dieser schalltechnischen Untersuchung somit 
eine für die Genehmigung begründete Kausalität und Vorhersagbarkeit. 

8 Fazit und Festsetzungsvorschläge für den Bebau-
ungsplan 

Das Plangebiet „Neuenfeld 17“ ist im Nahbereich der Straße „Nincoper Deich“ 
durch Straßenverkehrslärm belastet. Tagsüber und nachts werden die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV /3/ größtenteils eingehalten. An den der Straße 
zugewandten Fassaden am Nincoper Deich werden die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV zumeist überschritten. Es liegen jedoch für alle Plan- und Bestands-
gebäude lärmabgewandte Gebäudeseiten vor. Hier wird somit die Grundrissklau-
sel bzw. Allgemeine Lärmschutzklausel notwendig. 

Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und von 60 dB(A) 
nachts wird an den Plangebäuden durch entsprechendes Abrücken der Baugren-
zen vom Nincoper Deich nicht erreicht. Beurteilungspegel über 65 dB(A) für Frei-
bereiche werden vereinzelt innerhalb eines Abstands von 10 m senkrecht zur 
Straßenmitte des Nincoper Deichs erreicht bzw. überschritten. 

Hinsichtlich des Fluglärms sind keine Maßnahmen zum Schutz vor Lärm erforder-
lich. 

Der vorhandene Betrieb der Kfz-Werkstatt verursacht ausschließlich aufgrund der 
unterstellten maximal zulässigen Nutzung für die direkt angrenzenden Grundstü-
cke bzw. Plangebäude Überschreitungen der Immissionsrichte der TA Lärm /6/ für 
Allgemeine Wohngebiete. Die Immissionsrichte der TA Lärm /6/ für Mischgebiete 
werden hingegen eingehalten. Hier empfiehlt sich somit ein ausreichender Ab-
stand für die Baugrenzen (siehe 55 dB(A)-Isophone in Anlage 4a) oder eine 
Mischgebietsausweisung.  
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Die selten auftretenden nächtlichen Sprühaktionen auf den östlich und südlich an-
grenzenden Obstanbauflächen wirken sich relevant auf das Plangebiet aus. Tags-
über sind hierdurch hingegen keine Konflikte im Sinne der TA Lärm /6/ zu erwar-
ten. Die Windenergieanlagen sowie der Beregnungsmotor / die Pumpe zur Frost-
schutzberegnung haben aufgrund der Entfernung zum Plangebiet keinen relevan-
ten schalltechnischen Einfluss. 

In Absprache mit den Fachbehörden sind die etwa zehn Mal pro Jahr in der Nacht 
stattfindenden Sprühaktionen als seltene Ereignisse zu betrachten und somit 
könnten die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /6/ für seltene Ereignisse von 
55 dB(A) nachts herangezogen werden. Weil in einem Obstanbaugebiet, die mit 
der Landwirtschaft verbundenen Geräusche als ortsüblich und in einem Mindest-
umfang unvermeidbar anzusehen sind, wurde für den Nachtzeitraum für seltene 
Ereignisse ein Immissionsrichtwert von 58 dB(A) als maximal vertretbar erachtet. 
Um diesen Wert einhalten zu können, wurden Verträge zwischen den betroffenen 
Landwirten und der FHH geschlossen, in denen sich die Obstbauern verpflichtet 
haben, dauerhaft lärmreduzierte Sprühgeräte einzusetzen. Zwischen 22 Uhr und 
6 Uhr kommen nur Gespanne zum Sprüheinsatz, deren Schallleistungspegel 
108 dB(A) nicht überschreiten. Dies entspricht einem Vorbeifahrtpegel von 
80 dB(A) gemessen im Abstand von 7,5 m vom Gespann. 

Anhand der Fassadenpegelpläne ist zu erkennen, dass der Immissionsrichtwert 
der TA Lärm /6/ für seltene Ereignisse von 55 dB(A) in der Nacht nur an der Süd-
fassade des südlichen Riegels um 2 dB überschritten wird. Der maximal als ver-
tretbar erachtete Immissionsrichtwert von 58 dB(A) wird sicher unterschritten. 

Somit erscheinen bezüglich der Sprüheinsätze keine weiteren Maßnahmen zum 
Schutz vor Gewerbelärm notwendig. 

Zum Schutz geplanter Wohngebäude sollten, zusätzlich zu den genannten Vor-
kehrungen aufgrund der Auswirkungen des Kfz-Betriebs, somit folgende Maß-
nahmen im Bebauungsplan entsprechend dem „Hamburger Leitfaden Lärm in der 
Bauleitplanung 2010“ /2/ festgesetzt werden: 

„In der ersten Baureihe entlang des Nincoper Deichs sind durch Anordnung der 
Baukörper oder durch geeignete Grundrissgestaltung die Schlafräume möglichst 
den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Für die Aufenthaltsräume an 
den lärmzugewandten Gebäudeseiten muss ein ausreichender Schallschutz durch 
bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der 
Gebäude geschaffen werden. Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und 
Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen.“ 

Für geplante Wohngebäude mit Beurteilungspegeln > 65 dB(A) tags wird zudem 
die folgende Festsetzung zum Schutz vor Lärm notwendig: 
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„Für einen Außenbereich einer Wohnung ist entweder durch Orientierung an lärm-
abgewandte Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie 
zum Beispiel verglaste Loggien mit teilgeöffneten Bauteilen, sicherzustellen, dass 
durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht 
wird, die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zugehörigen Außenbereich ein 
Tagpegel von kleiner 65 dB(A) erreicht wird.“ 

 

 

Hamburg, 24.08.2020 
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9 Anlagenverzeichnis 

Anlage 1: Lageplan Verkehr  

Anlage 2: Lageplan Gewerbe 

Anlage 3a:  Schallimmissionsplan Verkehr Tag in dB(A) 
Rasterhöhe 4 m  

Anlage 3b:  Schallimmissionsplan Verkehr Nacht in dB(A) 
Rasterhöhe 4 m  

Anlage 3c:  Fassadenpegelplan Verkehr Tag / Nacht in dB(A) 
 

Anlage 4a:  Schallimmissionsplan Gewerbe Werktag 
innerhalb der Ruhezeit (20-22 Uhr) in dB(A) 
Rasterhöhe 4 m 

Anlage 4b:  Schallimmissionsplan Gewerbe Nacht  
lauteste Nachtstunde (LNS) in dB(A) 
Rasterhöhe 4 m 

Anlage 4c:  Fassadenpegelplan Gewerbe Tag / Nacht in dB(A) 

Anlage 4d:  Teilbeurteilungspegel Gewerbeschallquellen  

Anlage 5:  Schallimmissionsplan Fluglärm, Tag (6-22 Uhr) (aus 2017.170) 
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  Werktag lauteste Nachtstunde 

Quelle L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

  /dB /dB /dB /dB 

Spruehflaeche 1700-1 50 50 56 56 

Spruehflaechen 982-9 43 51 50 56 

Spruehflaeche 1665-1 39 51 45 57 

Windenergieanlage 29 51 28 57 

Windenergieanlage 28 51 26 57 

Frostschutzberegnung 18 51 22 57 

FlQ für sonstige Vorgänge 9 51   57 

Tor 2 West 3 51   57 

Tor 1 West 1 51   57 

Hubwagen   51   57 

Container aufnehmen   51   57 

Parkplatz Kfz-Betrieb   51   57 

Lkw Rangieren   51   57 

Container absetzen   51   57 

Lkw Anlieferung   51   57 
Zu- und Ausfahrt 
Parkplatz   51   57 

Fenster 5 Ost   51   57 

Fenster 4 Ost   51   57 

Fenster 3 Sued   51   57 

Fenster 2 West   51   57 

Fenster 1 West   51   57 

Summe   51   57 

Erläuterungen: 

L r,i Teilbeurteilungspegel 

L r Gesamtbeurteilungspegel 
 






